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I. ANWENDUNGSBEREICH  

1. Die Richtlinien gelten für folgende Förderungen gemäß Kunstförderungsgesetz, BGBl Nr. 
146/1988, in der Fassung BGBl. I Nr. 132/2000  

1.1. Geld- und Sachzuwendungen für einzelne Vorhaben (Projekte); 
1.2. Sonstige Geld- und Sachzuwendungen; 
1.3. Zuschüsse für den Ankauf von Kunstwerken durch Landes- und Gemeindegalerien; 
1.4. Zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen; 
1.5. Annuitäten-, Zinsen- und Kreditkostenzuschüsse; 
1.6. Ankauf von Werken (insbesondere der zeitgenössischen Kunst); 
1.7. Erteilung von Aufträgen zur Herstellung von Werken der zeitgenössischen Kunst; 
1.8. Vergabe von Stipendien.  

2. Für die Förderung der Kunstsparte Film gelten die „Richtlinien des Bundesministeriums für Unterricht, 
Kunst und Kultur zur Filmförderung“, die als ergänzender Teil dieser Richtlinie gelten. (Siehe Anhang) 

3. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Sektion für Kunstangelegenheiten) trägt 
dafür Sorge, dass die tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen bei der Gewährung, 
Durchführung und Evaluierung der Förderung berücksichtigt wird. 

 

II. FÖRDERUNG DURCH ZUWENDUNGEN UND ZUSCHÜSSE 
(PUNKT I. 1.1. BIS 1.5.) FÜR LEISTUNGEN UND VORHABEN  
 
 
1. Förderungsvoraussetzungen  

1.1. Die Zuwendungen und Zuschüsse dürfen grundsätzlich nur für Leistungen und Vorhaben gewährt 
werden, die nicht gegen geltendes Recht der Europäischen Union oder gegen geltende Gesetze und 
Verordnungen der Republik Österreich verstoßen und zur Verwirklichung eines der in §§ 1 und 2 Abs. 1 
und 2 Kunstförderungsgesetz normierten Ziele beitragen.  

1.2. Die Förderung der Infrastruktur und des laufenden Betriebes (Jahrestätigkeit) darf nur bei 
Einrichtungen erfolgen, deren statuten- oder satzungsmäßige Hauptaufgabe die Verfolgung von Zielen 
gemäß Punkt 1.1. ist und bei denen aufgrund der wirtschaftlichen und rechtlichen Situation 
angenommen werden kann, dass sie über einen längeren Zeitraum (mehr als fünf Jahre) diese 
Aufgaben nachhaltig und ungeschmälert wahrnehmen. Bei Unterschreitung dieses Zeitraums behält 
sich das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die Rückforderung der Förderungsmittel 
vor.  

1.3. Förderungen nach diesem Abschnitt dürfen außerdem nur gewährt werden:  

a. auf schriftlichen Antrag;  
b. wenn gem. § 4 Abs. 2 Kunstförderungsgesetz aus der Situation des Förderungswerbers/der 

Förderungswerberin oder aus dem zu fördernden Vorhaben zu schließen ist, dass das 
Vorhaben ohne Förderung aus Bundesmitteln nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
durchgeführt werden kann und es bei Gewährung der Förderung finanziell gesichert ist;  
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c. als Ergänzung von Eigenleistungen des Förderungswerbers/der Förderungswerberin, 
Leistungen der Gebietskörperschaften oder sonstiger Dritter;  

d. wenn der Förderungswerber/die Förderungswerberin nicht aus seinem/ihrem Verschulden bei 
anderen Förderungen nach dem Kunstförderungsgesetz mit der Abrechnung oder Rückzahlung 
säumig ist;  

e. wenn an der ordnungsgemäßen Geschäftsführung sowie an den zur Durchführung des 
Vorhabens erforderlichen fachlichen Fähigkeiten des Förderungswerbers/der 
Förderungswerberin keine Zweifel bestehen;  

f. wenn das Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. I Nr. 66/2004, beachtet, sofern es sich um die 
Förderung eines Unternehmens handelt, und das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 82/2005, sowie das Diskriminierungsverbot gemäß § 7b des 
Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, berücksichtigt wird; 

g. wenn der Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung früherer Förderungen beim 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur fristgerecht und vollständig eingelangt ist. 

Von Eigenleistungen des Förderungswerbers/der Förderungswerberin kann, soweit es ihm/ihr 
wirtschaftlich nicht zumutbar ist, abgesehen werden. Auf Leistungen anderer Gebietskörperschaften 
kann verzichtet werden, wenn das Vorhaben im gesamtösterreichischen Interesse gelegen ist; auf 
Leistungen sonstiger Dritter, wenn dem Vorhaben besondere Bedeutung im Sinn der Zielsetzungen 
gemäß der §§ 1 und 2 Abs. 1 Kunstförderungsgesetz zukommt.  

1.4. Zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen oder Annuitäten-, Zinsen- und 
Kreditkostenzuschüsse sind an Stelle von Zuschüssen gemäß Punkt I.1.1. und 1.2. zu gewähren, wenn 
aufgrund der zu erwartenden Einnahmen aus dem zu fördernden Vorhaben eine Tilgung des Darlehens 
zu erwarten ist.  

1.5. Die Förderungsmittel sind von den Förderungswerbern/Förderungswerberinnen so wirtschaftlich, 
sparsam und zweckmäßig wie möglich und nur zu dem Zweck zu verwenden, für den sie gewährt 
wurden. Eine Verwendung für andere als die im Förderungsansuchen beschriebenen und mit der 
Bewilligung anerkannten Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Kultur in jedem Falle unzulässig. 

1.6. Der Förderungswerber/die Förderungswerberin ist zu verpflichten, dem Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur über die Verwendung der Förderungsmittel spätestens zur im 
Zusageschreiben angegebenen Frist unter Vorlage der dort angeführten Unterlagen einen Nachweis zu 
erbringen. Auf begründetes Verlangen hin sind diese Unterlagen jederzeit vorzulegen. Im 
Endkostenstand sind gewährte Rabatte und Skonti von den entsprechenden Kostenpositionen 
abzuziehen. Kann die angeführte Frist nicht eingehalten werden, ist der Förderungswerber/die 
Förderungswerberin zu verpflichten, unaufgefordert und schriftlich eine begründete Fristverlängerung zu 
beantragen. 

1.7. Mit dem Förderungswerber/der Förderungswerberin ist zu vereinbaren, dass für Streitigkeiten aus 
dem Förderungsvertrag im bezirksgerichtlichen Verfahren das Bezirksgericht Wien-Innere Stadt und im 
Gerichtshofverfahren das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien zuständig ist. 

 
2. Antragstellung für Förderungen gemäß Punkt I.1.1. bis 1.5.  

2.1. Für die Förderung jedes Vorhabens ist ein gesonderter Förderungsantrag zu stellen.  
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2.2. Der Antrag ist mit dem in der Anlage zu den Richtlinien enthaltenen Formular samt 
Förderungsbedingungen beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Sektion für 
Kunstangelegenheiten) zu stellen.  

2.3. Das Formular ist vollständig ausgefüllt von dem Förderungswerber/der Förderungswerberin, bei 
juristischen Personen von den statuten- oder satzungsgemäß vertretungsbefugten Personen, zu 
unterfertigen. Bei der Unterschrift sind der Name und die Funktion des Unterfertigenden anzuführen. Mit 
der Unterschrift akzeptiert der Förderungswerber/die Förderungswerberin die auf der Rückseite des 
Formulars angeführten Förderungsbedingungen; Einschränkungen oder Änderungen dürfen nicht 
vorgenommen werden.  

2.4. Eine Förderung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn vor Gewährung der Förderung mit der Leistung 
noch nicht begonnen worden ist. Wenn es durch besondere Umstände, insbesondere auf Grund der 
Eigenart der Leistung, gerechtfertigt ist, kann eine Förderung auch ohne Vorliegen dieser 
Voraussetzung im Nachhinein gewährt werden. Das Ansuchen auf Förderung eines Vorhabens bzw. auf 
Förderung der Jahrestätigkeit ist daher so rechtzeitig einzureichen, dass die Entscheidung über die 
Gewährung der Förderung vor Beginn des Vorhabens (Projektes) bzw. vor Beginn des Zeitraumes, für 
den die Förderung der Jahrestätigkeit gewährt werden soll, erfolgen kann. Die Einreichtermine, die auf 
der Homepage der Kunstsektion veröffentlicht werden, sind zu berücksichtigen.  

2.5. Dem Formular sind anzuschließen:  

a. eine ausführliche Beschreibung des zu fördernden Vorhabens; bei zu fördernder Jahrestätigkeit 
die Beschreibungen der Vorhaben und Tätigkeiten während des Zeitraumes, für den die 
Förderung der Jahrestätigkeit gewährt werden soll;  

b. die Aufgliederung der Gesamtkosten einschließlich einer detaillierten Kostenkalkulation 
(Einnahmen/Ausgaben und deren ausreichende Finanzierung unter Berücksichtigung der 
beantragten Förderung);  

c. Angaben zum Durchführungszeitraum des zu fördernden Vorhabens;  
d. bei juristischen Personen die aktuellen Vereinsstatuten, aktuelle Vereinsregisterauszüge bzw. 

Firmenbuchauszüge und Angaben über die befugten und für die widmungsgemäße Ausführung 
verantwortlichen Organe, sofern nicht bei vorangegangenen Anträgen die Unterlagen vorgelegt 
wurden und in diesen keine Änderungen eingetreten sind;  

e. eine Aufstellung der Förderungen, gegliedert nach Höhe und Zweck, um die der 
Förderungswerber/die Förderungswerberin für das zu fördernde Vorhaben (bzw. die zu 
fördernde Jahrestätigkeit) bei einem anderen Rechtsträger einschließlich anderer 
Gebietskörperschaften angesucht hat oder ansuchen will sowie  

f. eine Aufstellung der Förderungen, gegliedert nach Höhe, Zweck und fördernder Einrichtung, die 
der Förderungswerber/die Förderungswerberin durch die öffentliche Hand in den letzten drei 
Jahren vor Antragstellung erhalten hat; 

g. bei beantragter Förderung der Jahrestätigkeit eine Aufstellung des Konto- und Bargeldstandes, 
der Verbindlichkeiten und Forderungen der betreffenden Einrichtung zum 1. Jänner vor der 
Antragstellung.  

2.6. Allfällige sonstige Einreichbedingungen werden je nach Förderungsart auf der Homepage der 
Kunstsektion unter der jeweiligen Abteilung veröffentlicht und sind zu berücksichtigen.  

 
3. Förderungsvereinbarung bei Förderungen gemäß Punkt I.1.1. bis 1.5.  
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3.1. Die Gewährung der Förderung erfolgt durch Zuschrift des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 
und Kultur, die grundsätzlich folgende Angaben zu enthalten hat:  

a. Bezeichnung des Förderungswerbers/der Förderungswerberin, des Förderungsantrages und 
des konkreten Vorhabens oder Förderungszweckes;  

b. maximale Förderungssumme;  
c. Absichtserklärung zum geplanten Zeitpunkt der Förderungsauszahlung, wobei die Auszahlung 

eines Teilbetrages von bis zu 10 % der Förderung (je Vorhaben) erst nach ordnungsgemäß 
erbrachter Abrechnung vorgesehen werden kann;  

d. Termin und Art des Nachweises über die Durchführung des geförderten Vorhabens und über 
die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel; 

e. bei Darlehen die Rückzahlungsraten und Zahlungstermine für die Raten; 
f. allfällige sonstige Bedingungen, welche die Förderungsbedingungen des Formularantrages 

ergänzen oder abändern. Allfällige sonstige Bedingungen sind festzulegen, wenn solche im 
konkreten Fall sachlich notwendig sind.  

3.2. Änderungen oder Ergänzungen einer Förderungsvereinbarung haben im Wege einer Zuschrift zu 
erfolgen und gelten als angenommen, sofern ihnen nicht innerhalb von 14 Tagen durch den 
Förderungsnehmer/die Förderungsnehmerin schriftlich widersprochen wurde.  

3.3. Bei Vorhaben und Jahrestätigkeiten, bei denen es aufgrund der Komplexität abweichender oder 
zusätzlicher Förderungsbedingungen und Regelungen bedarf, behält sich das Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur vor, eine gesonderte Vertragsurkunde zu erstellen, die vom 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur und von dem Förderungsnehmer/der 
Förderungsnehmerin zu unterfertigen ist.  

3.4. Förderungsnehmer/Förderungsnehmerinnen haben dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur alle Ereignisse, welche die Durchführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich 
machen, oder eine Abänderung gegenüber dem Förderungsansuchen oder vereinbarten Auflagen und 
Bedingungen erfordern würde, unverzüglich und aus eigener Initiative schriftlich anzuzeigen. Das 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur behält sich vor, die ursprüngliche Zusage von 
Förderungsmitteln neuerlich zu überprüfen und gegebenenfalls neue Bedingungen und Auflagen 
vorzusehen. 
 
3.5. Förderungsnehmer/Förderungsnehmerinnen sind zu verpflichten, über den Anspruch aus einer 
gewährten Förderung weder durch Abtretung, Anweisung oder Verpfändung noch auf andere Weise zu 
verfügen. 

 

4. Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung gemäß Punkt I.1.1. bis 1.5.  

4.1. Für die Überprüfung von Nachweisunterlagen (Nachweiskontrolle) ist in der Geschäftseinteilung 
des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur eine organisatorisch von der 
Förderungsvergabe getrennte Organisationseinheit einzurichten.   

4.2. Der Förderungsnehmer/die Förderungsnehmerin ist zu verpflichten, gegenüber Beauftragten des 
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur die Besichtigung der künstlerischen Leistung zu 
gestatten. In jedem Fall sind bis zu dem in der Zuschrift angeführten Termin die Durchführung des 
geförderten Vorhabens und bei Förderungen der Jahrestätigkeit die Vorhaben und Tätigkeiten während 
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des geförderten Zeitraumes schriftlich durch einen Bericht oder auf die in der Förderungszusage 
festgelegte Weise nachzuweisen.  

4.3. Um die Erfüllung der Nachweiskontrolle zu erleichtern und eine gleichartige Vorlage von 
Nachweisunterlagen für alle Förderungsnehmer/Förderungsnehmerinnen, gleich welcher Kunstsparte, 
zu gewährleisten, stellt die Nachweiskontrolle Informationsmaterial und Formulare (z.B. 
„Informationsblatt zum Verwendungsnachweis“, Formular „Belegaufstellung“, diverse Muster usw.) auf 
der Homepage des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur zur Verfügung.  

4.4. Grundsätzlich ist zwischen dem Nachweis von Projektförderungen und dem Nachweis von 
Jahrestätigkeiten zu unterscheiden. 

4.5. Für Projektförderungen, sofern im Zusageschreiben keine andere Vereinbarung getroffen wurde, 
gilt:  

a. bei einer Förderungssumme bis EUR 4.000,00 je Vorhaben kann von der Vorlage der 
Finanznachweise abgesehen werden, wenn die im Förderungsantrag angeführten Kosten nach 
den Erfahrungswerten des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur angemessen 
sind. Unbeschadet dessen ist jedenfalls die Vorlage von Dokumentationsmaterial und eines 
Tätigkeitsberichtes, mindestens entsprechend den im „Informationsblatt zum 
Verwendungsnachweis“ aufgelisteten Punkten, vorzusehen;  

b. bei einer Förderungssumme über EUR 4.000,00 je Vorhaben ist die widmungsgemäße 
Verwendung der Förderungsmittel durch Dokumentationsmaterial und einen Tätigkeitsbericht, 
mindestens entsprechend den im „Informationsblatt zum Verwendungsnachweis“ aufgelisteten 
Punkten, sowie eine unterschriebene, systematische Belegaufstellung und eine 
projektbezogene Einnahmen- und Ausgabenaufstellung unter Aufschlüsselung der einzelnen 
Förderungen aus öffentlicher Hand und Sponsorenbeiträgen nachzuweisen. Die der 
Belegaufstellung zugrundeliegenden Originalbelege sind dem Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur (Sektion für Kunstangelegenheiten) auf Verlangen zu übermitteln. 

c. Sollte sich aus der Einnahmen- und Ausgabenaufstellung ein Überschuss ergeben, so ist der 
Förderungsnehmer/die Förderungsnehmerin zu verpflichten, diese Mittel dem 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur anzuzeigen und gegebenenfalls auf 
Aufforderung anteilig zurückzuerstatten. 

4.6. Für die Förderungen von Jahrestätigkeiten gilt, sofern im Zusageschreiben keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde, dass die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel durch 

a. Dokumentationsmaterial und einen Tätigkeitsbericht, mindestens entsprechend den im 
„Informationsblatt zum Verwendungsnachweis“ aufgelisteten Punkten, 

b. einen Jahresabschluss entsprechend den einschlägigen, für die im Förderungsantrag 
angegebene Kategorie der juristischen Person, gültigen gesetzlichen Bestimmungen (z. B. 
Vereinsgesetz 2002 i.d.g.F., Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuchs i.d.g.F.), sowie 

c. eine unterschriebene, systematische Belegaufstellung bzw. eine geeignete, im Einzelnen 
festzulegende, Darstellung zu erfolgen hat. 

4.7. Der Förderungsnehmer/die Förderungsnehmerin ist zu verpflichten: 

a. Organen oder Beauftragten des Bundes und der EU Einsicht in seine/ihre Bücher und Belege 
sowie in sonstige der Überprüfung der Durchführung der Leistung dienende Unterlagen, alle 
jeweils grundsätzlich im Original, bei sich selbst oder bei Dritten und die Besichtigung an Ort 
und Stelle zu gestatten, ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder erteilen zu lassen 
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und hiezu eine geeignete Auskunftsperson bereitzustellen, wobei über den jeweiligen 
Zusammenhang dieser Unterlagen mit der Leistung das Prüforgan entscheidet. 

b. Alle Bücher und Belege sowie sonstige in den Punkten 4.5. und 4.6. genannten Unterlagen - 
unter Vorbehalt einer Verlängerung der Aufbewahrungsfrist durch das Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur in begründeten Fällen - zehn Jahre ab dem Ende des Jahres der 
Auszahlung der gesamten Förderung, bei der Gewährung von Gelddarlehen ab dem Ende des 
Jahres dessen vollständiger Rückzahlung, in beiden Fällen mindestens jedoch ab der 
Durchführung der Leistung sicher und geordnet aufzubewahren, wobei zur Aufbewahrung 
grundsätzlich auch geeignete Bild- und Datenträger verwendet werden können, wenn die 
vollständige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftgetreue und überprüfbare Wiedergabe bis zum 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist; in diesem Fall ist der 
Förderungswerber/die Förderungswerberin zu verpflichten, auf seine/ihre Kosten alle Hilfsmittel 
zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um die Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen 
lesbar zu machen und, soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare dauerhafte Wiedergaben 
beizubringen sowie bei Erstellung von dauerhaften Wiedergaben diese auf Datenträgern zur 
Verfügung zu stellen. 

4.8. Die widmungsgemäße Verwendung der Mittel jeder einzelnen Förderungsvereinbarung ist 
gesondert nachzuweisen, dabei sind die Unterlagen vollständig, fristgerecht und unter Angabe der 
Geschäftszahl der Förderungszuschrift (Förderungsvertrag) mit getrennter Post direkt an die gemäß 
Geschäftseinteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, für die Nachweiskontrolle 
zuständige Organisationseinheit zu übermitteln.  

4.9. Für Finanznachweise gilt: Jeder vorzulegende Finanznachweis ist entsprechend der 
Einreichkalkulation zu gliedern, wobei die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben den kalkulierten 
Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen sind. 

4.10. Für die Vorlage von Belegen gilt: 

a. Die einzelnen Belege sind fortlaufend zu nummerieren.  
b. Unabhängig von der Anzahl der Einzelbelege ist eine Belegaufstellung unter Verwendung des 

von der Nachweiskontrolle gem. Punkt 4.3. bereitgestellten Formulars „Belegaufstellung“ 
anzuschließen, in der die einzelnen Belege mit Belegnummer, Firmenname und 
Rechnungsbetrag, sowie die Summe der Rechnungsbeträge ausgewiesen sind.  

c. Die Belegaufstellung ist zu unterschreiben. 
d. Es sind ausschließlich Originalbelege (Rechnungen, Honorarnoten, Zahlungslisten, 

Überweisungsabschnitte, etc.) vorzulegen, aus denen Name und Adresse des Begünstigten/der 
Begünstigten, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag, Leistungsumfang und der 
widmungsgemäße Zahlungszweck klar erkennbar sind. 

e. Den Belegen sind die entsprechenden Saldierungsbestätigungen (z.B. „Betrag erhalten am ...“ 
inkl. Unterschrift des Begünstigten mit Ortsangabe oder Überweisungsbeleg/Kontoauszug im 
Original oder Telebankinglisten) beizufügen. 

f. Die anerkannten Originalbelege werden mit einem Vermerk entwertet und retourniert. 
g. Ist ein Förderungsnehmer/eine Förderungsnehmerin vorsteuerabzugsberechtigt, werden für 

den Nachweis der Förderung nur die Netto-Beträge (ohne Umsatzsteuer) anerkannt; diese sind 
auf den Belegen und in der Belegaufstellung auszuweisen.  

4.11. Beim Nachweis von Reisen, die in Verbindung mit dem geförderten Vorhaben notwendig wurden, 
sind die Reisegebühren jedenfalls nur bis zu jener Höhe förderbar, die dem Gehaltsschema des Bundes 
und der Reisegebührenvorschrift 1955 i.d.g.F. für vergleichbare Bundesbedienstete entspricht.  
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4.12. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur teilt dem Förderungsnehmer/der 
Förderungsnehmerin die Anerkennung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel 
schriftlich mit.  

 

 

5. Zusätzliche Bestimmungen für mehrjährige Förderungen gemäß Punkt I.1.1. bis 1.5.  

5.1. Förderungszusagen, die Zahlungsverpflichtungen des Bundes in einem oder mehreren künftigen 
Finanzjahren begründen, sind nur unter folgenden Voraussetzungen für maximal drei Jahre zulässig:  

a. die Förderungsvoraussetzungen gemäß Punkt 1. sind erfüllt, wobei Förderungen für 
Einzelvorhaben, die über mehrere Jahre abgewickelt werden müssen, vorrangig gegenüber von 
Förderungen der Jahrestätigkeit zu gewähren sind;  

b. der Förderungsnehmer/die Förderungsnehmerin hat bereits für mehrere Vorhaben (Projekte) 
Förderungen oder für mehrere Jahre Unterstützungen für die Jahrestätigkeiten erhalten und 
diese stets vereinbarungsgemäß verwendet und abgerechnet;  

c. aufgrund der Bonität des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin kann angenommen 
werden, dass dieser/diese auch in Hinkunft die zugesagten Förderungsmittel 
vereinbarungsgemäß verwendet und dies ordnungsgemäß nachweist und  

d. die mit der Förderungszusage verbundene Vorbelastung ist nach § 45 Bundeshaushaltsgesetz 
zulässig.  

5.2. Über die mehrjährige Förderung ist ein Förderungsvertrag durch eine von beiden 
Vertragspartnern/Vertragspartnerinnen unterfertigte Vertragsurkunde abzuschließen, die jedenfalls die 
Bedingungen des Förderungsantrages (Punkt II.2.1. und 2.2.) und die Bestimmungen gemäß Punkt 
II.3.1. und 3.3. zu enthalten hat. Weiters sind die Legung von Zwischenberichten und von 
Zwischenabrechnungen (mindestens ein Bericht und eine Zwischenabrechnung pro Vertragsjahr) sowie 
die alljährliche Konkretisierung eines zeitgerecht vorzulegenden Jahresprogramms samt 
Jahresvoranschlag und Finanzierungsplan, der vorab durch das Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur genehmigungspflichtig ist, zu vereinbaren.  

5.3. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur behält sich vor, bei erheblichen 
Abweichungen der Programmvorschau sowie wesentlichen Änderungen des Finanzierungsplans bzw. 
der Kalkulation den mehrjährigen Förderungsvertrag aufzulösen.  

 
6. Rückzahlung der Förderung 
 
6.1. Förderungsnehmer/Förderungsnehmerinnen haben über Aufforderung ausbezahlte 
Förderungsmittel unverzüglich rückzuerstatten, wenn 

a. Organe des Bundes oder der EU im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt über 
wesentliche Umstände unrichtig oder unvollständig unterrichtet wurden, nach Einreichung 
oder nach Zusage bei anderen Förderungsstellen um Mittel für dieses Projekt angesucht 
wird bzw. dafür Förderungen zugesagt werden und dem Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur nicht unaufgefordert und unverzüglich schriftlich der neue Finanzplan und 
die betreffende(n) Förderungszusage(n) übermittelt werden; 

b. er/sie seinen/ihren Verpflichtungen gemäß II.3.4. sowie der Auskunfts- und Nachweispflicht 
gemäß II.4.2., 4.5. bis 4.7. trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist und Information 
über die Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist; 
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c. über sein/ihr Vermögen vor Abschluss des geförderten Vorhabens ein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder die Eröffnung mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt wurde; 

d. Förderungsmittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet worden sind; 
e. das geförderte Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann oder 

durchgeführt worden ist; 
f. der Förderungswerber/die Förderungswerberin vorgesehene Kontrollmaßnahmen be- oder 

verhindert oder die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb des für die 
Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehenen Zeitraumes nicht mehr überprüfbar ist; 

g. von dem Förderungswerber/der Förderungswerberin das Abtretungs-, Anweisungs-, 
Verpfändungs- und sonstige Verfügungsverbot gemäß II.3.5. nicht eingehalten wurde; 

h. die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes von einem geförderten Unternehmen 
nicht beachtet wurden; 

i. das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz oder das Diskriminierungsverbot gemäß 
§ 7b BEinstG nicht berücksichtigt wurden. 

 
Trifft Förderungsnehmer/Förderungsnehmerinnen ein Verschulden am Eintritt eines 
Rückforderungsgrundes, wird der Rückforderungsbetrag vom Tage der Auszahlung an mit 3 % über 
den jeweils gemäß § 1 Euro-Justiz-Begleitgesetz geltenden Basiszinssatz pro Jahr verzinst. 
 
 

III. FÖRDERUNG DURCH ANKAUF UND AUFTRAG ZUR 
HERSTELLUNG VON KUNSTWERKEN (PUNKT I. 1.6. UND 1.7.)  

Bei Förderung durch Ankauf oder Erteilung von Aufträgen zur Herstellung von Kunstwerken ist ein 
schriftlicher Vertrag abzuschließen, in dem Folgendes zu vereinbaren ist:  

a. ein dem künstlerischen Wert des Werkes entsprechendes Entgelt, das innerhalb angemessener 
Frist nach Lieferung des Werkes fällig wird;  

b. die Lieferung unter Festlegung eines angemessenen Liefertermins auf Kosten und Gefahr des 
Künstlers/der Künstlerin an einen vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
bestimmten Ort im Inland. Von der Lieferung auf Kosten des Künstlers/der Künstlerin kann 
abgesehen werden, wenn es ihm/ihr wirtschaftlich nicht zumutbar ist;  

c. die Gewährleistung des Künstlers/der Künstlerin, dass das Werk frei von Rechten Dritter und 
unbelastet ist. Im Falle einer Mitgliedschaft bei der Verwertungsgesellschaft Bildende Kunst 
(VBK) nimmt der Künstler/die Künstlerin zur Kenntnis, dass zwischen der Republik Österreich 
und der Verwertungsgesellschaft Bildende Kunst (VBK) ein Rahmenvertrag mit der Einräumung 
der Werknutzungsbewilligungen abgeschlossen wurde; 

d. die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen lt. gültigem Kaufvertrag;  
e. die Verpflichtung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, bei Reproduktionen 

an geeigneter Stelle den Künstler/die Künstlerin bzw. die Verwertungsgesellschaft anzuführen;  
f. das Recht des Künstlers/der Künstlerin, das Werk gegen entsprechende Sicherheiten 

(insbesondere Versicherung) in zu vereinbarenden Zeitabständen für Ausstellungen auf jeweils 
maximal sechs Wochen auszuleihen, wenn keine wichtigen Interessen des Bundes 
entgegenstehen.  

IV. GEWÄHRUNG VON STIPENDIEN (PUNKT I. 1.8.)  
 

1. Stipendien dürfen nur gewährt werden, wenn dadurch die Entwicklung des Künstlers/der 
Künstlerin im künstlerischen Schaffen gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 im Sinn des § 1 Abs. 1 
Kunstförderungsgesetz 1988 gefördert wird.  
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2. Die Stipendien können für folgende Aufwendungen des Künstlers/der Künstlerin gewährt 
werden:  
a. als Zuschuss zum Lebensunterhalt;  
b. als Zuschuss zu sonstigen Leistungen, die der künstlerischen Entwicklung dienen;  
c. als Zuschuss zu Aufenthaltskosten im Ausland;  
d. als Zuschuss zu den Reisekosten für einen Auslandsaufenthalt.  

3. Das Stipendium kann auch für mehrere Zwecke gemäß IV.2. gewährt werden.  
4. Ein Stipendium darf nur auf Antrag, mittels dem vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst 

und Kultur aufgelegten Formular gewährt werden. Für ein Stipendium das aufgrund einer 
öffentlichen Ausschreibung eines Förderungsprogramms im Wege einer Jury ermittelt wurde, ist 
kein gesondertes Antragsformular erforderlich. 

5. Bei Stipendien gemäß IV.2. lit. a bis c über mehr als drei Monate und bei Stipendien von 
insgesamt mehr als EUR 1.000,00 hat der Stipendienempfänger/die Stipendienempfängerin 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Stipendiums, einen Bericht über sein/ihr 
künstlerisches Schaffen während des Stipendiums zu legen (Formular siehe Homepage). 

6. Bei Stipendien für Zwecke gemäß IV.2. entfällt der Nachweis der widmungsgemäßen 
Verwendung im Sinne des Punktes II.4. generell.  

 
V. INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER 
 
Die Richtlinien und der Anhang betreffend die Filmförderung treten mit 30. September 2010 in Kraft und 
gelten für eine Dauer von 10 Jahren. 
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1. ALLGEMEINES 
 
 
1.1. Ziel 
Ziel des Förderungsprogramms ist es, Filmkünstlerinnen und Filmkünstler in den Bereichen 
Avantgardefilm, innovativer Kurz-, Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilm (siehe Punkt 2) zu fördern, 
und Talente des österreichischen Nachwuchses bei der Entwicklung der eigenen, subjektiven 
Filmsprache zu unterstützen.  
 
1.2. Rechtliche Grundlage 
Rechtliche Grundlage für die Förderungstätigkeit ist das Kunstförderungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1988 in 
der jeweils geltenden Fassung. Demnach dürfen nur Vorhaben gefördert werden, die von 
überregionalem Interesse sind und die innovativen Charakter haben. Förderungen erfolgen nach 
Maßgabe der jeweils verfügbaren finanziellen Mittel. Es besteht kein individueller Anspruch auf 
Gewährung einer Förderung. 
 
 1.2.1 Kumulation 
 Eine kumulative Förderung für Filmprojekte aus Mitteln der Filmabteilung und des ÖFI, oder der  
 Filmabteilung und des RTR ist nicht möglich. Wurden von der Filmabteilung Förderungsmittel 
 für Konzept, Drehbuch oder Projektentwicklung gewährt, wird danach aber die Herstellung von 
 anderen Förderungsgebern - ausgenommen aus Mitteln des Film/Fernsehabkommens - ohne 
 die Filmabteilung der Kunstsektion finanziert, ist der gesamte Förderungsbetrag, vom Tage der 
 Auszahlung an mit 3% über den jeweils gemäß § 1 Euro-Justiz-Begleitgesetz geltenden 
 Basiszinssatz pro Jahr verzinst, zurückzuzahlen. Im Gegensatz dazu sind Förderungsmittel der 
 Filmabteilung und der FISA (Filmstandort Austria) für Filmprojekte sehr wohl möglich. 
 
 
1.3. Antragsberechtigung 
Antragsberechtigt sind primär einzelne Filmkunstschaffende mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die 
ein Konzept/Drehbuch oder einen Film in den Bereichen Avantgarde-, innovativer Spiel-, Dokumentar- 
und Animationsfilm (der Begriff Film inkludiert auch auf Video gedrehte filmadäquate Arbeiten) 
entwickeln, herstellen oder (sofern die Entwicklung und Herstellung bereits nach diesen Richtlinien 
gefördert wurden) verwerten wollen.  
Die Antragsberechtigung von juristischen Personen (z.B. GmbH) ist ausschließlich nur dann gegeben, 
wenn die Person, die bei diesem Projekt Regie führt, die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, die 
Herstellung eines innovativen Vorhabens ohne juristische Person nicht gewährleistet wäre und der/die 
österreichische Produzent/Produzentin alleiniger Produzent/alleinige Produzentin (100%) oder 
Mehrheitsproduzent/Mehrheitsproduzentin im Mindestausmaß von 51% ist. Wird das Vorhaben zu mehr 
als 50% von ausländischen Förderungsstellen mitfinanziert, obliegt es dem Filmbeirat zu beurteilen, ob 
zur Weiterentwicklung österreichischer Regisseure/Regisseurinnen eine Förderung empfohlen werden 
kann. Darüber hinaus ist ein österreichisches Ursprungszeugnis vorzulegen. Internationale Co-
Produktionen können dann nicht gefördert werden, wenn der österreichische Beitrag lediglich ein 
finanzieller ist.  
Ausländische Staatsangehörige sind österreichischen Staatsbürgern/Staatsbürgerinnen dann 
gleichgestellt, wenn sie den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen nachweislich seit mindestens drei 
Jahren in Österreich haben und in diesem Zeitraum Deviseninländer/Deviseninländerinnen waren.  
 

1.3.1. Studierende 
 

Personen, die filmische Projektvorhaben im Rahmen einer Ausbildung (Filmschulen, Studium an 
der Kunstuniversität mit der Fachrichtung Film/Fernsehen/Medien oder an einer anderen 

http://www.bmukk.gv.at/kunst/recht/kfg.xml
http://www.filminstitut.at/
http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Ueber+Uns_RTR
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einschlägigen Fachausbildungsstätte) herstellen, können nur gefördert werden, wenn es sich um 
den Abschlussfilm (Diplom-, Bachelor- und Masterstudium) mit besonderer künstlerischer Qualität 
handelt, oder wenn diese mit der/den letzen Arbeiten zur Viennale, Diagonale oder Crossing 
Europe eingeladen waren. So genannte Übungsfilme im Rahmen einer Ausbildung werden nicht 
gefördert.  
 

1.4. Adressänderung/Geschäftszahl 
Der Förderungswerber/die Förderungswerberin ist zu verpflichten, jede Änderung der Zustelladresse 
unverzüglich bekannt zu geben. Bei sämtlichen Zuschriften, die Förderungen betreffen, ist unbedingt 
die Geschäftszahl (GZ) des Genehmigungsschreibens anzuführen. 
 
 

2. FÖRDERUNGSGEGENSTAND 
 
 
2.1. Subsidiarität 
Förderungsvoraussetzung ist, dass der Förderungswerber/die Förderungswerberin auch Förderungen 
bei Ländern und Gemeinden beantragt hat. 
 
2.2. Sparten 
In den Bereichen Avantgardefilm, innovativer Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilm („Film“ inkludiert 
auch auf HDV/DV/Video etc. gedrehte filmadäquate Arbeiten) werden folgende Sparten gefördert: 
 

1. Drehbuch 
2. Projektentwicklung 
3. Herstellung 
4. Festivalverwertung 
5. Kinostart 
6. FAZ 

 
 
UNTERSTÜTZT WERDEN AUSSCHLIEßLICH PROJEKTE: 
 

 die ohne Förderung der Filmabteilung nicht durchgeführt werden könnten (siehe § 4 (2) KFG); 
 

 deren nicht kommerzielle, unabhängige Produktionsweise eigenständige und inhaltlich 
anspruchsvolle Werke erwarten lässt; 

 

 die eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Medium Film/Kino erkennen lassen, die in 
Bezug auf Technik, Ästhetik, Mittel, Material und Inhalte Werke versprechen, die den 
künstlerischen und kulturellen Traditionen des Kinos, dessen eigenständiger Ausdrucksform 
und deren zeitgenössischen Weiterentwicklungen folgen; 

 

 die sich eingehend und kritisch mit gesellschaftlich und kulturell relevanten Themen 
beschäftigen,  welche die Lebenswirklichkeit eines potentiellen Publikums berühren; 

 

 die insgesamt Fragen stellen, Probleme aufwerfen und künstlerische wie gesellschaftliche 
Entwicklungen sichtbar machen, ohne bloß Vorgefundenes zu reproduzieren; 

 

 die vorwiegend für die Distribution im Kino und/oder den Einsatz bei genrespezifischen 
Festivals konzipiert sind. 
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FOLGENDE FILMARTEN KÖNNEN IM RAHMEN DES FÖRDERUNGSGEGENSTANDES 
GEFÖRDERT WERDEN: 
 
(Kurz)Spielfilme 
(3 Minuten bis "abendfüllend") weisen unabhängige und künstlerisch eigenständige Formen des 
Geschichtenerzählens und der Realitätswahrnehmung auf und sind Filme, die nicht auf eine populäre 
oder längst etablierte Erzählweise vertrauen, sondern in individuell entwickelter "Sprache" das 
Fiktionale mit Aspekten des Avantgardefilms, des Dokumentarischen oder des Essays verknüpfen. 
 
Kurzer Dokumentarfilm 
inhaltlich und formal hochgradig persönliche, mit minoritärem Blick ausgestattete Produktionen als 
Beitrag zu einem lebendigen kulturellen Gedächtnis, gestalterisch abseits gängiger Formen, in denen 
sich das kommerzielle Kulturerbe zu verfestigen trachtet.  
 
Langer Dokumentarfilm 
(ab einer Länge von 70 Minuten) ist ein Werk, das eine intensive Recherche, den reflektierten Einsatz 
filmischer Ausdrucksmittel und eine eigenständige filmische Umsetzung als zentrales Moment der 
Realisation aufweist und das autonom in die Realität eintaucht, sie reflektiert abbildet und das 
Gefundene der Essenz entsprechend zur Erzählung montiert. Keinesfalls berücksichtigt werden flüchtig 
gecoverte Stories von begrenzter Aktualität oder bloße Dokumentationen. 
 
Avantgarde, Experiment, Animation 
ist jene radikale Filmkultur, die sich als autonome kinematografische Kunstform etabliert hat. Die 
inhaltliche Anforderung dieses Genres manifestiert sich in der Genuinität avantgardistischer Arbeiten, in 
denen die Optionen des Films nicht nur in formalen oder technischen Experimenten ausgelotet werden, 
sondern vielmehr in einer rigorosen Befragung des Mediums Möglichkeiten eines individualisierten 
Ausdrucks ihren Niederschlag finden. 
 
 

3. AUSSCHLIESSUNGSGRÜNDE 
 
 
3.1. Von der Förderung ausgeschlossen sind Vorhaben: 

 

 die kalkulatorisch nicht entsprechen, 
 

 die primär zur TV-Verwertung vorgesehen sind oder Projekte mit inhaltlicher oder formaler 
Tendenz zum Fernsehbeitrag, 

 

 die primär auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet sind und geringe künstlerische Qualität 
aufweisen, 

 

 deren Produktionsgesamtkosten über EUR 500.000,00 (Richtwert) liegen respektive Co-
Produktionen bei denen der österreichische Finanzierungsanteil über EUR 500.000,00 
(Richtwert) liegt, 

 

 die vorwiegend für andere Kontexte und Distributionsformen als den Filmfestival- und 
Kinobereich gedacht sind wie z.B. Installationen, Ausstellungen, Galerien, Museen, Theater 
oder im öffentlichen Raum sowie für den Unterrichts-, Informations- und Internetbereich, 
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ebenso Musikvideos oder Projekte, bei denen der Film als bloßes Trägermaterial zur 
Dokumentation dient, sowie 

 

 Kinder- und Jugendprojekte und Anträge im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung (siehe 
auch „Studierende“). 

 
 
3.2. Abgrenzung 
Projekte, die eine Mitfinanzierung des Förderungsgebers für die spätere Herstellungsförderung (z.B. 
Fernsehauswertung) ausschließen (siehe auch Punkt 2.2), können auch in der Entwicklung (Drehbuch, 
Konzept, Projektentwicklung, Übersetzungen, Reisekosten etc.) nicht berücksichtigt werden. 
 
3.3. Genre/Erstlinge 
Projekte von Personen, die noch keinen Film (oder keinen Film im betreffenden Genre) realisiert haben, 
können nur dann gefördert werden, wenn ein Teil des zu realisierenden Projekts schon gedreht ist und 
als Rohschnitt vorgelegt wird bzw. sowohl technisch als auch ästhetisch überzeugendes Recherche- 
bzw. Vordrehmaterial in Laufbild vorgelegt wird. Gegebenenfalls kann die Heranziehung von 
professionellem Dreh- und Schnittpersonal zur Förderungsbedingung gemacht werden. 
 
3.4. Förderungsautomatik 
Förderungsautomatik ist nicht gegeben. Projektentwicklungsförderung bedingt keinesfalls 
Herstellungsförderung. Herstellungsförderung bedingt keine Verwertungsförderung. 
 
 

4. FÖRDERBARE UND NICHT FÖRDERBARE KOSTEN 
 
 
Es werden nur Kosten anerkannt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem zu fördernden Projekt 
stehen. Unbeschadet Pkt. 7.1. hat zur Prüfung der Unmittelbarkeit die Regie führende Person 
(FörderungswerberIn) bei Anfrage des Förderungsgebers laufend Auskunft nach Quantitäten von Arbeit 
und Leistungen im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt zu geben. Ist der Förderungswerber/die 
Förderungswerberin eine juristische Person, ist diese Auskunftsverpflichtung der Regie führenden 
Person im Vertrag (Regievertrag) zwischen Förderungswerber/Förderungswerberin und Regie zu 
übertragen. 
Kosten, die unangemessen kalkuliert sind, werden nur im angemessenen Ausmaß anerkannt. 
 
4.1. Sachgüter 
Bezüglich Sachgütern wie (Fach)Literatur, Kameras, Schnittsysteme, Computeranlagen, Drucker, 
Büroeinrichtung etc. ist nur eine allfällige Anmietung zu den ortsüblichen Sätzen förderbar. Der Ankauf 
von Sachgütern kann nicht gefördert werden. 
 
4.2. Eigenmittel/Rückstellungen 
Kalkulierte Eigenmittel, Eigenleistungen und Rückstellungen sind auszuweisen - es ist genau zu 
bezeichnen, welche Kostenstelle(n) in die Eigenleistung und/oder Rückstellung genommen 
wird/werden. Die im Finanzierungsplan angegebenen Beträge müssen mit den in der Kalkulation 
bezeichneten Beträgen übereinstimmen. 
 
 
4.3. Eigenleistung 
Gemäß § 4 Abs. 2 Kunstförderungsgesetz sind von Förderungswerbern/Förderungswerberinnen 
angemessene Eigenleistungen zu erbringen. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn glaubhaft 



 18 

gemacht wurde, dass auf Grund der ökonomischen Situation der 
Förderungswerber/Förderungswerberinnen Eigenleistungen wirtschaftlich nicht zumutbar sind. 
 
4.4. Honorare und sonstige Kosten 
Als Fertigungsgemein-/Handlungsunkosten werden maximal 7,5% der Nettofertigungskosten anerkannt. 
Die Produktionskosten sollten EUR 500.000,00 (Richtwert) NICHT überschreiten bzw. sollte bei Co-
Produktionen der österreichische Anteil EUR 500.000,00 (Richtwert) nicht überschreiten. Die 
Herstellungsleitung und Produzentenhonorar sind rückzustellen respektive als Eigenleistung zu 
erbringen. Löhne, Gagen und Honorare, die über dem Mindestsatz des Kollektivvertrags liegen, können 
nicht anerkannt werden. Gerätemieten werden nur im angemessenen Ausmaß anerkannt. Bei Geräten, 
die sich in den Betriebsanlagen der herstellenden Produktionsfirma befinden, werden im Fall der 
Verrechnung 80% der branchenüblichen Mietsätze anerkannt.  
Als maximale Gage/Honorar bei Verfilmung für das Konzept (Dokumentarfilm lang) können –  
insbesondere dann, wenn es sich bei Autor/Autorin und Regisseur/Regisseurin um KEINE 
Personalunion handelt – EUR 13.000,00, bei Verfilmung eines Drehbuches (Spielfilm lang)  
EUR 16.000,00 anerkannt werden. Davon werden die Beträge abgezogen, die vom Förderungsgeber 
oder anderen Förderungsstellen für Drehbuch- oder Konzepterstellung bei Projektentwicklung zuerkannt 
wurden.  
 

Netto-Fertigungskosten in EUR 
420.000 350.000 300.000 

bis 
200.000 

     

Konzept Höchstsatz Dokumentarfilm lang 13.000 12.000 11.000 10.000 

Drehbuch Höchstsatz Spielfilm lang 16.000 15.000 14.000 14.000 

Regie Höchstsatz (inkl. SZ u. UEL) Spielfilm lang 28.000 25.000 23.000 20.000 

Regie Höchstsatz (inkl. SZ u. UEL) Dokumentarfilm lang 25.000 22.000 20.000 15.000 

 
Für Regie Spielfilm (lang) können bei Nettofertigungskosten von EUR 420.000,00 als maximale (inkl. 
Sonderzahlungen und Überstundenabgeltung) Gage (zuzüglich nur noch Lohnnebenkosten)   
EUR 28.000,00, für Regie Dokumentarfilm (lang) EUR 25.000,00 anerkannt werden, usw./siehe oben. 
Die Drehbuch/Konzeptgagen bleiben bei Langfilmen gleich. Bei kürzeren Filmen fallen alle Gagen 
aliquot. 
 
4.5. Tätigkeitskumulation 
Übt eine Person ZUR GLEICHEN ZEIT mehr als eine Funktion aus (wenn z. B. 
Produktion/Regie/Kamera von einer Person getätigt werden), können maximal 150% der am höchsten 
bewerteten Funktion kalkuliert werden.  
 
4.6. Stabliste 
Jeder Einreichung ist eine vorläufige Stabliste anzuschließen. Bei der Abrechnung müssen die 
endgültige (produktionsrelevante) Stabliste und die Rechnungslegung der genannten Personen 
übereinstimmen. 
 
4.7. Vorsteuerabzugsberechtigung 
Die auf die Kosten der förderbaren Leistung entfallende Umsatzsteuer ist keine förderbare Ausgabe; 
sofern diese Umsatzsteuer aber nachweislich tatsächlich und endgültig von dem Förderungswerber/der 
Förderungswerberin zu tragen ist, somit für diesen keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, kann 
sie als förderbarer Kostenbestandteil berücksichtigt werden. 
Die - auf welche Weise immer – rückforderbare Umsatzsteuer ist auch dann nicht förderbar, wenn sie 
der Förderungswerber/die Förderungswerberin nicht tatsächlich zurückerhält. 
Sollte eine Förderung seitens des Finanzamtes wegen des Vorliegens einer nach dem 
Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 633, steuerbaren und steuerpflichtigen Leistung des 
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Förderungswerbers/der Förderungswerberin an den Förderungsgeber nicht als Förderung, sondern als 
Auftragsentgelt angesehen werden und dafür von dem Förderungswerber/der Förderungswerberin eine 
Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen sein, ist vorzusehen, dass diese Auftragsentgelt als 
Bruttoentgelt anzusehen ist. Eine zusätzliche, gesonderte Abgeltung der Umsatzsteuer durch das 
anweisende Organ – aus welchem Rechtsgrund immer – ist somit ausgeschlossen. 
 
 

5. FÖRDERUNGSART 
 
 
Die Förderung erfolgt in Form von Geldzuwendungen zu den geplanten Projekten im Sinne des § 3 
Abs. 1 Z 1 Kunstförderungsgesetz BGBl. Nr. 146/1988 in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 

6. FÖRDERUNGSHÖHE 
 
 
6.1. Drehbuch 
Eine gesonderte Förderung für ein Drehbuch kann nur für abendfüllende Spielfilme (ab 70 Min.) 
beantragt werden (für kürzere Spielfilme ist die Drehbuchförderung in der Projektentwicklung inkludiert). 
Die maximale Förderungshöhe für Langfilm beträgt EUR 5.000,00. Sollte das Drehbuch auch von 
anderer Seite unterstützt oder um weitere Förderungen dafür angesucht werden, anerkennt der 
Förderungsgeber nur die Differenz auf den Höchstsatz. 
 
6.2. Projektentwicklung 
Maximale Förderungshöhe Experimentalfilm  Projektbezogen  
Maximale Förderungshöhe (ab 70 Min.) Spielfilm  EUR 20.000,00 (Kurzfilme adäquat weniger). 
Maximale Förderungshöhe (ab 70 Min.) Dokumentarfilm EUR 10.000,00 (Kurzfilme adäquat weniger). 
 
Überschreiten die Gesamtkosten der Entwicklung EUR 40.000,00, ist eine Förderung nach diesen 
Richtlinien ausgeschlossen. 
 
Die maximale Förderungshöhe kann nur dann zuerkannt werden, wenn die gesamten Eigenhonorare 
(zeitlicher Aufwand für Recherchen und Erstellen des Konzepts) EUR 5.000,00 nicht überschreiten und 
der Differenzbetrag nachvollziehbar aus Flug-, Hotel- und Materialkosten (Film/Videomaterial respektive 
notwendige Mieten für Kamera oder Tongeräte) besteht. Sollte das Konzept auch von anderer Seite 
unterstützt oder um weitere Förderungen dafür angesucht werden, anerkennt der Förderungsgeber nur 
die Differenz auf die maximale Förderungshöhe von EUR 5.000,00. 
 
6.3. Herstellung 
Maximale Förderungshöhe EUR   70.000,00 (für Einzelpersonen bei Langfilmen). 
Maximale Förderungshöhe EUR 100.000,00*) (für Produktionsfirmen bei Langfilmen). 
*) Kann in Sonderfällen nach Beiratsempfehlung und Rücksprache mit der Ressortleitung überschritten werden. 
 
6.4. Festivalverwertung 
Maximale Förderungshöhe EUR 15.000,00 (für Langfilme). 
6.5. Kinostart 
Maximale Förderungshöhe EUR 20.000,00 (Langfilm - kürzere Filme entsprechend weniger). 
Projektadäquat kann der Beirat empfehlen, bei entsprechendem Verwertungskonzept den Höchstsatz 
um bis zu 50% überschreiten. 
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Kosten für eine Website werden bis zu einer Höhe von maximal EUR 1.000,00 und Kosten für 
Ansichtskopien (DVDs) bis zu einer Höhe von maximal EUR 500,00 anerkannt. 
 
 

7. VERPFLICHTUNGEN DER 
FÖRDERUNGSWERBER/FÖRDERUNGSWERBERINNEN 

 
 
7.1. Gewährung einer Förderung 
Die Gewährung einer Förderung ist davon abhängig zu machen, dass der Förderungswerber/die 
Förderungswerberin insbesondere: 

1. mit der Durchführung der Leistung gemäß dem vereinbarten Zeitplan, ansonsten 
unverzüglich nach Gewährung der Förderung beginnt, die Leistung zügig durchführt und 
diese innerhalb der vereinbarten, ansonsten innerhalb einer angemessenen Frist 
abschließt, 

2. dem Förderungsgeber alle Ereignisse, welche die Durchführung der geförderten Leistung 
verzögern oder unmöglich machen, oder eine Abänderung gegenüber dem 
Förderungsersuchen oder vereinbarten Auflagen und Bedingungen erfordern würde, 
unverzüglich und aus eigener Initiative schriftlich anzeigt und seinen/ihren 
Mitteilungspflichten jeweils unverzüglich nachkommt, 

3. Organen oder Beauftragten des Bundes und der EU Einsicht in seine/ihre Bücher und 
Belege sowie in sonstige der Überprüfung der Leistung dienende Unterlagen – alle jeweils 
grundsätzlich im Original - bei sich selbst oder bei Dritten und die Besichtigung an Ort und 
Stelle gestattet, ihnen die erforderlichen Auskünfte erteilt oder erteilen lässt und hierzu eine 
geeignete Auskunftsperson bereitstellt, wobei über den jeweiligen Zusammenhang dieser 
Unterlagen mit der Leistung das Prüforgan entscheidet, 

4. alle Bücher und Belege sowie sonstige in Punkt 3 genannten Unterlagen – unter Vorbehalt 
einer Verlängerung der Aufbewahrungsfrist durch den Förderungsgeber in begründeten 
Fällen – zehn Jahre ab dem Ende der Auszahlung der gesamten Förderung sicher und 
geordnet aufbewahrt, wobei zur Aufbewahrung grundsätzlich auch geeignete Bild- und 
Datenträger verwendet werden können, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche, 
urschriftgetreue und überprüfbare Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
jederzeit gewährleistet ist; in diesem Fall ist der Förderungswerber/die Förderungswerberin 
verpflichtet, auf seine/ihre Kosten alle Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die notwendig 
sind, um die Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen lesbar zu machen und, soweit 
erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare dauerhafte Wiedergaben beizubringen sowie bei 
Erstellung von dauerhaften Wiedergaben, dies auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen, 

5. den Förderungsgeber ermächtigt, die für die Beurteilung des Vorliegens der 
Förderungsvoraussetzungen erforderlichen personenbezogenen Daten über die von ihm/ihr 
selbst erteilten Auskünfte hinaus auch durch Rückfragen bei den in Betracht kommenden 
anderen Organen des Bundes oder bei einem anderen Rechtsträger der einschlägige 
Förderungen zuerkennt oder abwickelt, oder bei sonstigen Dritten zu erheben, 

6. Förderungsmittel des Bundes nicht zur Bildung von Rücklagen oder Rückstellungen nach 
dem Einkommenssteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400, verwendet, 

7. über einen Anspruch aus einer gewährten Förderung weder durch Abtretung, Anweisung 
oder Verpfändung noch auf andere Weise verfügt und 

8. die Rückzahlungsverpflichtung gemäß Punkt 7.5. übernimmt. 
9. bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen unbeschadet der 

Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006, BGBl. I Nr. 17, zu Vergleichszwecken 
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nachweislich mehrere Angebote einholt, soweit dies im Hinblick auf die Höhe des 
geschätzten Auftragswertes zweckmäßig ist, 

10. bei einer Gesamtförderung jedenfalls, bei einer Einzelförderung dann, wenn die 
Gesamtausgaben für die Leistung überwiegend aus Bundesmitteln getragen werden, 

a) seine/ihre Bediensteten nicht besser stellt als vergleichbare Bundesbedienstete; 
b) Reisegebühren maximal in der Höhe der Reisegebührenvorschrift 1955, 

 BGBl. Nr. 133, in der derzeit geltenden Fassung, verrechnet; 
in begründeten Ausnahmefällen kann von den Voraussetzungen der lit. a und b 
abgegangen werden, wenn es sachlich gerechtfertigt ist; Personalkosten und 
Reisegebühren sind in diesem Fall jedoch nur bis zu jener Höhe förderbar, die dem 
Gehaltsschema des Bundes und der Reisgebührenvorschrift 1955 für vergleichbare 
Bundesbedienstete entspricht, 

11. das Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. Nr. 108/1979 sowie das Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz, BGBl. I Nr. 82/2005 in der jeweils geltenden Fassung, 
beachtet, sofern es sich um die Förderung eines Unternehmens handelt. 

 
 
7.2. Rückzahlung der Förderung 
Der Förderungswerber/die Förderungswerberin ist verpflichtet – unter Vorbehalt der Geltendmachung 
weitergehender gesetzlicher Ansprüche – die Förderung über Aufforderung des Förderungsgebers oder 
der EU als ungerechtfertigte Bereicherung ganz oder teilweise sofort zurückzuerstatten, wobei der 
Anspruch auf zugesicherte und noch nicht ausbezahlte Förderungsmittel erlischt, wenn insbesondere: 
 

1. Organe oder Beauftragte des Bundes oder der EU von dem Förderungswerber/der 
Förderungswerberin über wesentliche Umstände unrichtig oder unvollständig unterrichtet 
worden sind, nach Einreichung oder nach Zusage bei anderen Förderungsstellen um Mittel für 
dieses Projekt angesucht wird bzw. dafür Förderungen zugesagt werden und dem 
Förderungsgeber nicht unaufgefordert und unverzüglich schriftlich der neue Finanzplan und die 
betreffende(n) Förderungszusage(n) übermittelt werden, 

2. von dem Förderungswerber/der Förderungswerberin vorgesehene Berichte nicht erstattet oder 
Nachweise nicht erbracht oder erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, sofern in 
diesen Fällen eine schriftliche, entsprechend befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf die 
Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltende Mahnung erfolglos geblieben ist, 

3. der Förderungswerber/die Förderungswerberin nicht aus eigener Initiative unverzüglich – 
jedenfalls noch vor einer Kontrolle oder deren Ankündigung – Ereignisse meldet, welche die 
Durchführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen oder deren 
Abänderung erfordern würde, 

4. über das Vermögen des Förderungswerber/der Förderungswerberin vor ordnungsgemäßem 
Abschluss der geförderten Leistung oder innerhalb einer Frist von drei Jahren nach deren 
Abschluss ein Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Konkurses mangels 
kostendeckenden Vermögens abgelehnt wird, 

5. der Förderungswerber/die Förderungswerberin vorgesehene Kontrollmaßnahmen be- oder 
verhindert oder die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb des für die 
Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehenen Zeitraumes nicht mehr überprüfbar ist, 

6. die Förderungsmittel vom Förderungswerber/von der Förderungswerberin ganz oder teilweise 
widmungswidrig verwendet worden sind, 

7. die Leistung von dem Förderungswerber/der Förderungswerberin nicht oder nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden ist, 

8. von dem Förderungswerber/der Förderungswerberin das Abtretungs-, Anweisungs-, 
Verpfändungs- und sonstige Verfügungsverbot gemäß Punkt 7.1.7. nicht eingehalten wurde, 

9. von Organen der EU die Aussetzung und/oder Rückforderung verlangt wird oder 
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10. sonstige Förderungsvoraussetzungen, insbesondere solche, welche die Erreichung des 
Förderungszweckes sichern sollen, von dem Förderungswerber/der Förderungswerberin nicht 
eingehalten wurden 

11. die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes von einem geförderten Unternehmen nicht 
beachtet wurden, 

12. die Bestimmungen des Bundes- Behindertengleichstellungsgesetzes nicht beachtet wurden 
 

In den Fällen der Punkte 1 bis 3, 6, 8 und 10 bis 12 erfolgt jedenfalls, in den übrigen Fällen, nur soweit 
den Förderungswerber/die Förderungswerberin oder solchen Personen, deren er/sie sich zur Erstellung 
der für die Gewährung der Förderung maßgeblichen Unterlagen oder zur Durchführung der geförderten 
Leistung bedient hat, am Eintritt eines Rückzahlungsgrundes ein Verschulden trifft, eine Verzinsung des 
Rückzahlungsbetrages vom Tage der Auszahlung der Förderung an mit 3vH über dem jeweils 
geltenden und von der Österreichischen Nationalbank verlautbarten Basiszinssatz pro Jahr unter 
Anwendung der Zinseszinsmethode.  
Trifft den Förderungswerber/die Förderungswerberin in den Fällen der Punkte 4, 5, 7 und 9 kein 
Verschulden, erfolgt eine Verzinsung des Rückzahlungsbetrages in der Höhe von 4 vH pro Jahr ab dem 
Tag der Auszahlung der Förderung unter Anwendung der Zinseszinsmethode. Liegen diese Zinssätze 
unter dem von der EU für Rückforderungen festgelegten Zinssatz, ist dieser heranzuziehen. 
 
Für den Fall eines Verzuges bei der Rückzahlung der Förderung sind Verzugszinsen im Ausmaß von 4 
vH über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr ab Eintritt des Verzugs zu vereinbaren (§ 39 Abs. 
3 BHG). 
 
Sofern die Leistung ohne Verschulden des Förderungswerbers/der Förderungswerberin nur teilweise 
durchgeführt werden kann oder worden ist, kann der Förderungsgeber vom Erlöschen des Anspruches 
der auf die durchgeführte Teilleistung entfallenden Förderungsmittel Abstand nehmen, wenn die 
durchgeführte Teilleistung für sich allein förderungswürdig ist. 
 
7.3. Abrechnung Allgemein 
Der Förderungswerber/die Förderungswerberin ist verpflichtet, über alle Einnahmen und Ausgaben des 
Vorhabens gesonderte Aufzeichnungen zu führen. Kostenmindernde Erträge aus 
Versicherungsleistungen, Prämienrückvergütungen, Verkauf von Gegenständen (Fundus etc.), Rechten 
(Musik etc.), Werbung, Sponsorenleistungen etc., müssen gesondert ausgewiesen werden. 
Tätigkeitsbericht, detaillierte Gebarungsübersicht, saldierte Original-Rechnungsbelege etc. sind zu 
gegebener Frist unaufgefordert zu übermitteln.  
 
Die Auflagen im Zusageschreiben sowie die Kalkulationen, die Ausführungen im Förderungsansuchen, 
der Projektbeschreibung, dem Konzept/Drehbuch, sind für den Nachweis der widmungsgemäßen 
Verwendung maßgebend.  
 
7.4. Filmsichtung („Abnahme“) 
Ab dem Stadium Feinschnitt/Fertigstellung ist der Förderungswerber/die Förderungswerberin 
verpflichtet, mit dem Förderungsgeber einen Sichtungstermin zu vereinbaren. Sollte ein Ansuchen 
auf Festival/Verwertungs- oder Kinostartförderung gestellt werden, kann dieses auch außerhalb 
der Einreichtermine NACH Filmsichtung behandelt werden (ohne Sichtung sind die Anträge 
sechsfach zu den üblichen Beiratsterminen einzureichen). Bei Kurzfilmen genügt unmittelbar nach 
Fertigstellung die Übermittlung von sechs DVDs des FERTIGEN (Titel, Logos etc.) Filmes. 
 
7.5. Abrechnungstermine 
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Der für den Verwendungsnachweis (Subventionsabrechnung) vorgeschriebene Termin ist einzuhalten. 
Sollte dies nicht möglich sein, so ist unaufgefordert unter Anführung der Gründe ein schriftliches 
Ansuchen um Fristerstreckung beim Förderungsgeber (BMUKK, Abteilung V/3) einzubringen. 
 
7.6. Musterabrechnung und Musterbelegaufstellung 
Musterabrechnung und Musterbelegaufstellung . 
Für die Abrechnung ist die SELBE Kalkulation (Exceldatei) zu verwenden, mit der EINGEREICHT und 
auf Grund der GEFÖRDERT wurde. Dieser ursprünglichen Kalkulation sind die tatsächlich verbrauchten 
Gelder unter denselben Begriffen/Posten GEGENÜBER ZU STELLEN. Neben der Gegenüberstellung 
KALKULATION - ABRECHNUNG ist bei Vorlage von mehreren Rechnungen eine ziffernmäßige 
Belegaufstellung anzuschließen. Diese Aufstellung muss in Gruppen nach dem Ausgabezweck und  
somit der Kalkulationsvorlage geordnet sein. Die fortlaufende Nummerierung der Belege muss mit den 
Ziffern der Aufstellung korrespondieren. 
 
7.7. Originalbelege 
Es werden nur Originalbelege anerkannt. Die Originalrechnungen müssen den Förderungswerber/die 
Förderungswerberin als ZahlungspflichtigeN ausweisen, firmenmäßig gefertigt sein und die Art der 
zugrunde liegenden Leistung/Lieferung angeben. Leistungen und Lieferungen müssen mit der im 
Ansuchen und im Genehmigungsschreiben angeführten Widmung (Zweck) der Förderung 
übereinstimmen, also sachlich und inhaltlich der Förderungszusage zuordenbar sein. 
 
7.8. Saldierungsnachweise 
Den Originalrechnungen sind die Saldierungsnachweise wie z.B. Zahl- und Erlagschein einschließlich 
entsprechender Durchführungsbestätigung der Bank bzw. Kontoauszüge, ebenfalls im Original, 
anzuschließen. Sollte die Bezahlung einer Rechnung nicht im bargeldlosen Zahlungsverkehr erfolgt 
sein, so muss die Rechnung einen Saldierungsvermerk und einen Stempel der Firma aufweisen 
(Quittung). Bei Auszahlungen an Personen hat den Empfang des Betrages immer der 
Letztempfänger/die Letztempfängerin zu bestätigen. 
 
7.9. Honorarnoten 
Honorarnoten und Belege über Zahlungen für Aushilfsarbeiten müssen in leserlicher Schrift Name und 
Adresse des/der tatsächlichen Betragsempfängers/Betragsempfängerin und, falls kein 
Lohnsteuerabzug erfolgt ist, die Bestätigung aufweisen, dass der erhaltene Betrag von dem 
Empfänger/der Empfängerin selbst versteuert wird (nur bei in Österreich zur Einkommensteuer 
veranlagten Personen). 
 
7.10. Kassen- oder Kleinbetragsrechnungen 
Kassen- oder Kleinbetragsrechnungen (Gasthauszettel, Kassastreifen eines Supermarktes) werden 
nicht anerkannt. Es sind saldierte Rechnungen erforderlich, aus denen hervorgeht, welche Ware 
gekauft, bzw. welche Konsumation getätigt wurde. Bei Bewirtungen sind unbedingt die Namen der 
bewirteten Personen und der Grund der Bewirtung anzugeben. 
 
7.11. Taxi- und Flug-Rechnungen 
Falls die Inanspruchnahme von Taxis unumgänglich erscheint, sind die Namen der Fahrgäste, der 
Grund und die Wegstrecke anzuführen. Ebenso ist bei Inanspruchnahme von Botendiensten der 
Grund und die Wegstrecke anzugeben. Bei Flügen ist die Original-Rechnung des Reisebüros samt 
Flugticket und Boardingcard vorzulegen. 
7.12. Fremdwährungsrechnungen 
Belegen, welche im Ausland auf Fremdwährung ausgestellt sind, ist ein Umtauschbeleg einer Bank 
anzuschließen, um den tatsächlichen Kurs zur Abrechnung heranziehen zu können. Bei Nichtvorliegen 
wird vom Förderungsgeber der Mittelkurs des Bundesministeriums für Finanzen herangezogen. 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15064/musterabrechnung_film.xls
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15066/belegaufst_film_kl.xls
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7.13. Datenverwendung durch den Förderungsgeber 
Dem Förderungswerber/der Förderungswerberin ist zur Kenntnis zu bringen, dass die im 
Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages anfallenden personenbezogenen 
Daten, deren Verwendung eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer dem 
Förderungsgeber gesetzlich übertragenen Aufgabe oder sonst gemäß §§ 7 bis 11 des 
Datenschutzgesetzes 2000 zulässig ist, vom Förderungsgeber für Zwecke des Abschlusses und der 
Abwicklung des Förderungsvertrages, der Wahrnehmung der dem Förderungsgeber gesetzlich 
übertragenen Aufgaben und für Kontrollzwecke verwendet werden und es im Rahmen dieser 
Verwendung dazu kommen kann, dass die Daten insbesondere an Organe und Beauftragte des 
Rechnungshofes (insbesondere gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des 
Rechnungshofgesetzes 1948, BGBl. Nr. 144), des Bundesministeriums für Finanzen (insbesondere 
gemäß §§ 43 bis 47 und 54 BHG) und der EU nach den EU-rechtlichen Bestimmungen übermittelt oder 
offen gelegt werden müssen. 
 
7.14. Zustimmungserklärung nach dem Datenschutzgesetz 
Sofern eine über 7.16. hinausgehende Datenverwendung erforderlich und die Datenverwendung nicht 
ohnedies zulässig ist, ist auszubedingen, dass gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 und § 9 Z 6 des 
Datenschutzgesetzes 2000 der Förderungswerber/die Förderungswerberin ausdrücklich zustimmt, dass 
die Daten vom Förderungsgeber für diese zusätzlichen Zwecke verwendet werden können. 
 
Ein Widerruf dieser Zustimmungserklärung durch den Förderungswerber/die Förderungswerberin ist 
jederzeit zulässig. Zu seiner Wirksamkeit muss er gegenüber dem Förderungsgeber schriftlich erklärt 
werden. Die weitere Verwendung der Daten wird unverzüglich nach Einlangen des Widerrufes beim 
Förderungsgeber unbeschadet bestehender gesetzlicher Übermittlungspflichten eingestellt. 
 

7.14.1. Rechte Bildmaterial 
Der Förderungswerber/die Förderungswerberin ist verpflichtet, auch Bildmaterial und das 
Recht daran zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit kostenlos für Druckwerke (Folder, 
Broschüren) etc. dem Förderungsgeber zur Verfügung zu stellen. 

 
7.15. Nennung und Logo des Förderungsgebers 
Der Förderungswerber/die Förderungswerberin ist verpflichtet, nach Zusage einer Förderung in 
sämtlichen Publikationen und Nennungen des Vorhabens, egal in welchem Medium, in all dessen 
Werbemitteln darauf hinzuweisen, dass die Durchführung des Vorhabens vom Förderungsgeber 
gefördert wird/wurde. Das Logo ist auch im Nachspann des fertig gestellten Filmes anzubringen.  
 
7.16. Erfolgsnachricht 
Der Förderungswerber/die Förderungswerberin ist verpflichtet, dem Förderungsgeber nach 
Fertigstellung des Films per E-Mail jeweils zu Jahresende bekannt zu geben, ob der Film einen Verleih 
und/oder Vertrieb fand, wie oft er verkauft (z.B. TV) oder verliehen wurde und welche 
Zuschauerzahlen/Zuschauerinnenzahlen zu verzeichnen sind. Weiters ist der Förderungswerber/die 
Förderungswerberin verpflichtet, eine Liste der Festivals, zu denen der Film eingeladen wurde, eine 
Liste der erhaltenen Preise sowie die Zuschauerzahlen/Zuschauerinnenzahlen zu übermitteln. 
 
 
 
7.17. Audiovisuelles Erbe 
 Auf Grund der Europarats-Konvention zum Schutz und zur Erhaltung des audiovisuellen Erbes sind 
von allen geförderten Filmen Archivkopien herzustellen.  
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Sollte das Endprodukt eines vom Förderungsgeber geförderten Projektes ein 35mm- oder 16mm-Film 
sein, ist der Förderungswerber/die Förderungswerberin verpflichtet, dem Förderungsgeber eine 
technisch einwandfreie Belegkopie und zur umfassenden Dokumentation eine Stab- und 
Besetzungsliste, das Drehbuch und die Kalkulation zur Verfügung zu stellen. Die Kosten der Belegkopie 
werden vom Förderungsgeber gegen Vorlage von Kostenvoranschlägen (für die Archivkopie sind 
Rabatte  in Anspruch zu nehmen) und der späteren Rechnung ersetzt. Der Ankauf ist durch einen 
Kaufvertrag zu regeln. Der Förderungswerber/die Förderungswerberin ist verpflichtet, die Belegkopie 
erst nach Vertragsabschluss in Auftrag zu geben. 
Die Konvention bezieht sich auf Celluloid. Im Sinne der Erhaltung wesentlicher Werke und in Hinblick 
auf neueste technische Entwicklungen sollten aber auch Filme, deren Endprodukt ein Magnetband ist, 
für Archivzwecke verfügbar sein. Der Förderungswerber/die Förderungswerberin ist verpflichtet, von 
diesen Filmen eine Digi-Beta (oder Beta-SP)-Belegkopie (plus Dokumentation - siehe oben) zu 
übermitteln. Der Ankauf erfolgt wie oben erwähnt. 
 
Der Rechteinhaber/die Rechteinhaberin räumt dem Bund vertraglich die (Werk)Nutzungsbewilligung zur 
Vorführung ein - jedoch mit der strikten Beschränkung, dass die jeweilige Vorführung für nicht mehr als 
zwei Personen gleichzeitig und überdies nur für wissenschaftliche Zwecke erfolgen darf. Weiters wird, 
für den Fall des „Untergangs“ des Werkes/der Kopie, das Recht eingeräumt, Sicherungskopien 
herzustellen, um das Werk für die Nachwelt zu erhalten.  
 
 

8. VERFAHREN 
 
 
8.1. Förderungsvertrag 
Der Förderungsvertrag kommt mit der Mitteilung der Förderungszusage an den Förderungswerber/die 
Förderungswerberin zustande. Der Förderungsvertrag ist nichtig, wenn nach Einreichung oder nach 
Zusage bei anderen Förderungsstellen um Mittel für dieses Projekt angesucht wird bzw. dafür 
Förderungen zugesagt werden, die die vom Filmbeirat anerkannten Gesamtkosten maßgeblich 
überschreiten. Steigen die Gesamtkosten im Falle einer Projektentwicklung um 10% oder bei einer 
Herstellungsförderung um 8%, ist automatisch ein Neuantrag beim Beirat erforderlich (siehe Punkt 2.2 - 
unterstützt werden können ausschließlich… sowie § 4 (2) KFG). Liegt die Steigerung der Gesamtkosten 
unter den angegebenen Prozentsätzen, obliegt es dem Förderungsgeber, von dem 
Förderungswerber/der Förderungswerberin eine Neueinreichung beim Beirat zu fordern. 
 
8.2. Filmbeirat 
Der Filmbeirat (siehe Punkt 8) hat die Aufgabe, in Fragen der Filmförderung beratend tätig zu sein. Er 
gibt auf der Grundlage dieser Richtlinien Empfehlungen ab. Die Förderungsentscheidung trifft die 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur. 
Die Filmbeiratsmitglieder werden von der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur für einen 
Zeitraum von drei Jahren bestellt.  
 
8.3. Zusammensetzung des Filmbeirats 
Der Filmbeirat besteht aus fünf fachkundigen Personen aus dem Bereich des Filmwesens. Bei ihrer 
Tätigkeit unterliegen die Filmbeiratsmitglieder keinen Weisungen, sie geben ihre Empfehlungen 
ausschließlich auf Grund ihrer Fachkompetenz ab.  
 
 
8.4. Verschwiegenheitspflicht 
Die Mitglieder des Filmbeirats sind verpflichtet, die ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenen projektbezogenen Tatsachen geheim zu halten; sie haben sich der Verwertung der ihnen 
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zur Kenntnis gelangten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder Weitergabe sonstiger Details an 
Förderungswerber/Förderungswerberinnen und sonstige Außenstehende zu enthalten. Diese Pflichten 
gelten auch nach Ausscheiden aus der Funktion. 
 
8.5. Weitere Anforderungen 
Stellt der Förderungsgeber zu einem vorliegenden Ansuchen Bedingungen und/oder erteilt Auflagen 
wie z. B. dass mit neu erstelltem Konzept noch einmal eingereicht werden kann/soll, wird dies dem 
Förderungswerber/der Förderungswerberin schriftlich (auch E-Mail) mitgeteilt. 
 
8.6. Wiederholte Einreichung 
Wird ein Ansuchen abgelehnt, besteht die Möglichkeit eines neuerlichen Förderungsersuchens nur 
dann, wenn wesentliche inhaltliche, kalkulatorische oder finanzierungsspezifische Parameter von dem 
Förderungswerber/der Förderungswerberin optimiert oder entsprechende vom Förderungsgeber erteilte 
Auflagen und Bedingungen erfüllt wurden. Diese maßgeblichen Änderungen im Vergleich zum 
vorangegangenen Ansuchen (z. B. Inhalt, Kalkulation, Budget etc.) sind gesondert darzustellen. 
 
8.7. Bedingte Zusagen 
Ist die Gesamtfinanzierung eines Vorhabens zum Zeitpunkt der Förderungszusage durch den 
Förderungsgeber nicht gesichert, kann bei positiver Förderungsentscheidung eine, gerechnet vom 
Datum der nachweislichen schriftlichen Mitteilung an den Förderungswerber/die Förderungswerberin, 
mit neun Monaten befristete und aufschiebend bedingte Zusage gegeben werden. 
Diese Bedingung ist erfüllt, wenn bedingte Zusagen anderer 
Finanzierungspartner/Finanzierungspartnerinnen über den für die Sicherung der Gesamtfinanzierung 
erforderlichen Restbetrag schriftlich vorliegen und fristgerecht beim Förderungsgeber schriftlich (Kopie 
der Zusage/n) nachgewiesen worden sind. 
 
8.8. Verlängerung der Befristung 
Die bedingte Zusage kann NUR über begründetem Ansuchen des Förderungswerbers/der 
Förderungswerberin erstreckt werden. Innerhalb der gesetzten Frist können bestimmte Bedingungen zu 
erfüllen sein.  
 
8.9. Erlöschen der Zusage 
Stellt der Förderungswerber/die Förderungswerberin kein begründetes schriftliches Ansuchen auf 
Fristerstreckung, wurde die Frist einmal erstreckt und innerhalb dieses Zeitraumes die 
Gesamtfinanzierung des Vorhabens dem Förderungsgeber nicht nachgewiesen, wurden nicht sämtliche 
gestellten Bedingungen erfüllt oder sind wesentliche Voraussetzungen, unter denen die bedingte 
Zusage erteilt wurde, nicht mehr gegeben, erlischt die bedingte Zusage automatisch. Der 
Förderungswerber/die Förderungswerberin ist schriftlich über das Erlöschen der bedingten Zusage zu 
verständigen. Eine Zweiteinreichung desselben Projekts ist nicht möglich. 
 
8.10. Auszahlung von Förderungsmitteln 
Die Auszahlung von Förderungsmitteln kann erst erfolgen, wenn sämtliche in einer (befristeten) Zusage 
genannte Bedingungen erfüllt und alle schriftlichen Nachweise vorgelegt sind.  
Die Auszahlung der Förderung darf nur insoweit und nicht eher vorgenommen werden, als sie zur 
Leistung fälliger Zahlungen durch den Förderungswerber/die Förderungswerberin für die geförderte 
Leistung entsprechend dem Förderungszweck benötigt wird. 
Die Auszahlung der Förderung für eine Leistung, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, kann 
der voraussichtlichen Bedarfslage entsprechend grundsätzlich in pauschalierten Teilbeträgen und mit 
der Maßgabe vorgesehen werden, dass ein weiterer Teilbetrag erst dann ausgezahlt wird, wenn ein 
Verwendungsnachweis über den jeweils bereits ausbezahlten Teilbetrag erbracht worden ist, wobei die 
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Auszahlung von mindestens 10 vH des insgesamt zugesicherten Förderungsbetrages grundsätzlich erst 
nach erfolgter Abnahme des abschließenden Verwendungsnachweises vorzubehalten ist. 
Bei der Festlegung der Auszahlungstermine ist auch auf die Verfügbarkeit der erforderlichen 
Bundesmittel Bedacht zu nehmen. 
Der Förderungsgeber kann sich ausbedingen, dass die Auszahlung einer Förderung aufgeschoben 
werden kann, wenn und solange Umstände vorliegen, welche die ordnungsgemäße Durchführung der 
Leistung nicht gewährleistet erscheinen lassen. 
Wurde eine Förderung wegen Nichterfüllung der für ihre Auszahlung vorgesehenen Voraussetzungen 
mit Ablauf des Finanzjahres, für das die Förderungszusage abgegeben wurde, zur Gänze oder teilweise 
nicht ausbezahlt, darf der Förderungsgeber die Wirksamkeit der Förderungszusage bis zum Ablauf des 
nächstfolgenden Finanzjahres verlängern, wenn die Ausführung der Leistung ohne Verschulden des 
Förderungswerbers/der Förderungswerberin eine Verzögerung erfahren hat und die 
Förderungswürdigkeit der Leistung weiterhin gegeben ist. 
Für den Fall, dass Förderungsmittel nicht unmittelbar nach ihrer Überweisung an den 
Förderungswerber/die Förderungswerberin für fällige Zahlungen im Rahmen des Förderungszweckes 
verwendet werden können, ist auszubedingen, dass diese von dem Förderungswerber/der 
Förderungswerberin auf einem gesonderten Konto bei einem geeigneten Kreditinstitut bestmöglich 
Zinsen bringend anzulegen und die abreifenden Zinsen auf die Förderung anzurechnen sind. 
Nach ordnungsgemäßer Durchführung und Abrechnung der geförderten Leistung sind nicht verbrauchte 
Förderungsmittel unter Verrechnung von Zinsen in der Höhe von 2 vH über dem jeweils geltenden 
Basiszinssatz pro Jahr ab dem Tag der Auszahlung der Förderung unverzüglich zurückzufordern.  
 

8.10.1. Integrale Bestandteile 
Die Bestimmungen der zum Zeitpunkt des Einbringens des Förderungsansuchens geltenden 
Filmförderungsrichtlinien sind integrale Bestandteile jedes Förderungsvertrages.  

 
8.11. Aussetzen der Auszahlung 
Die Auszahlung von schriftlich zugesagten Förderungen kann bis auf weiteres ausgesetzt werden, 
wenn zuvor geförderte Projekte des Förderungsgebers nicht vollständig abgerechnet, nicht 
vertragsgemäß abgewickelt oder durchgeführt wurden. 
 
 

9. EINREICHUNGEN 
 
 
9.1. Einreichungen ALLGEMEIN 
Ansuchen können jederzeit eingereicht werden. 
 
 

9.1.1. Finanzierungspartner/Finanzierungspartnerinnen 
Vor Gewährung der Förderung ist die Höhe jener Mittel zu erheben, um welche der 
Förderungswerber/die Förderungswerberin für dieselbe Leistung, wenn auch mit 
verschiedener Zweckwidmung, bei einem anderen anweisenden Organ des Bundes oder 
einem anderen Rechtsträger einschließlich anderer Gebietskörperschaften sowie 
Förderungsgeber im Ausland angesucht hat oder ansuchen will oder die ihm/ihr von diesen 
bereits gewährt oder in Aussicht gestellt wurden, und welche Förderungen aus öffentlichen 
Mitteln und EU-Mitteln er/sie für Leistungen der gleichen Art innerhalb der letzten fünf 
Jahre vor Einbringung des Förderungsansuchens erhalten hat. Zu diesem Zweck ist dem 
Förderungswerber/der Förderungswerberin eine unter Sanktion stehende Mitteilungspflicht 
aufzuerlegen, die auch jene Förderungen umfasst, um die er/sie nachträglich ansucht. 
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9.1.2. Antragsformular und Kalkulationshilfen 
Mit jeder Einreichung ist EIN vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular 
abzugeben. Für die Bereiche Projektentwicklung, Herstellung, Verwertung/Kinostart sind 
die AKTUELLSTEN Kalkulationshilfen des Förderungsgebers zu verwenden. Die 
Kalkulationen sind in ihren besonderen Teilen zu ERLÄUTERN (wer ist wofür 
Fachberater/Fachberaterin, warum ist diese/jene Technik nötig etc.).  
 

9.1.3. Fremdrechte 
Im Fall der geplanten Verwendung von Fremdrechten (Filmausschnitte, Musik, Fotos, 
Bilder, Markenzeichen, literarische Zitate sowie alle anderen durch das Urheberrecht 
geschützte oder über erwerbbare Nutzungsrechte verwendbare Bestandteile) im 
herzustellenden Film sind realistische Summen der zu erwartenden Rechte/Lizenzkosten 
zu kalkulieren, widrigenfalls eine Förderung nicht möglich ist. Die Angaben sind möglichst 
durch entsprechende Angebote und schriftliche Bestätigung über die Erlaubnis zur 
Verwendung für diese Rechte zu belegen.  
 

9.1.4. Durchführungszeitraum 
Das von dem Förderungswerber/der Förderungswerberin in der Spalte 
„Durchführungszeitraum“ angegebene Datum ist gleichzeitig der 
ABRECHNUNGSTERMIN.  
 

9.1.5. Einreichunterlagen allgemein 
Die Unterlagen sind SECHSFACH in A-4 Hochformat, SORTIERT nach 01-11 in SECHS 
in sich GESCHLOSSENEN Konvoluten plus SECHS Referenz-DVDs vorzulegen. 
 
ALLEN Einreichungen sind folgende Unterlagen beizulegen: 
 
1. Allgemeines Antragschreiben, 
2. EIN vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular,  
3. detaillierte in ihren besonderen Teilen ERLÄUTERTE Kalkulation inkl. Stabliste, 
4. technische Angaben zu Film/Videosystem, Filmlänge, Drehverhältnis, -dauer, 

Schnittzeit, genaue Typenbezeichnung von Kamera und Schnittsystem, 
5. Kurzbeschreibung des Inhalts (fünf Sätze), Angaben über die in Aussicht genommene 

Verwertung,  
6. detaillierte Projektbeschreibung oder Konzept oder Drehbuch,  
7. ausführliches inhaltliches Konzept über Struktur und Aufbau des Filmes,  
8. visuelles Konzept zur filmischen Umsetzung,  
9. Kostenvoranschläge, 

10. Zeitplan, 
11. Biographie des Künstlers/der Künslterin / Lebenslauf. 
12. Referenzmaterial (DVDs) der Person, die Regie führen wird, das in einem formalen 

und inhaltlichen Zusammenhang mit dem eingereichten Projekt steht (KEINE 
Werbeclips, Trailer oder Loops für Installationen etc.). 

 
9.1.6. Termine Filmbeiratseinreichungen 

Die Einreichtermine für den Filmbeirat sind 31. Jänner, 31. Mai, 30. September. 
Die Ansuchen für den Filmbeirat müssen zu diesen Terminen beim Förderungsgeber 
(BMUKK, Abt. V/3) tatsächlich eingelangt sein. Das Datum des POSTSTEMPELS GILT 
ausdrücklich NICHT. Unterlagen, die nach dem jeweiligen Termin eintreffen oder 
unvollständig sind, können erst beim nächstfolgenden Filmbeiratstermin behandelt werden.  
 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15055/form_foerderungsersuchen.pdf
http://www.bmukk.gv.at/kunst/service/formulare.xml
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15055/form_foerderungsersuchen.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15055/form_foerderungsersuchen.pdf
http://www.bmukk.gv.at/kunst/service/formulare.xml
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9.1.7. Retournierung der Unterlagen/Originale 
Schriftliche Einreichungsunterlagen werden nicht retourniert! Für Originale wird keine 
Haftung übernommen. Die Retournierung von DVDs erfolgt mit der schriftlichen 
Beantwortung des Ansuchens. 
 

9.1.8. Sitzungstermine/Ergebnisse 
Für die Bewertung der Ansuchen durch den Filmbeirat muss mit etwa neun Wochen ab 
Einreichtermin gerechnet werden. Das jeweilige Ergebnis wird nach der Sitzung innerhalb 
von ca. fünf Wochen schriftlich mitgeteilt. 

 
9.2. Einreichunterlagen BESONDERE 
Der Förderungswerber/die Förderungswerberin wird, falls weitere Unterlagen benötigt werden, 
schriftlich (auch E-Mail) verständigt.  
 

9.2.1. Einreichunterlagen Drehbuch (Kurz)Spielfilm (siehe Punkt 2.2) 
Kurzbeschreibung des Inhalts (fünf Sätze), 
Treatment (Langfilm 20 Seiten, bei kürzeren Filmen entsprechend weniger), 
 
Als Ergebnis ist ein drehfertiges Buch vorzulegen. Weitere Drehbuchförderungen 
für dasselbe Projekt sind ausgeschlossen.  
 

9.2.2. Einreichunterlagen Projektentwicklung Experimentalfilm (siehe Punkt 2.2.) 
Grundkonzept (5 Seiten) 
 
Als Ergebnis ist ein drehfertiges Konzept vorzulegen. Weitere Konzeptförderungen für 
dasselbe Projekt sind ausgeschlossen. 
 

9.2.3. Einreichunterlagen Projektentwicklung Dokumentarfilm (siehe Punkt 2.2.) 
(Konzepterstellung, Recherchen, Sequenzen und eventuell Reisekosten) 
 
Grundkonzept (Langfilm 10 Seiten, kürzere Filme adäquat weniger) 
 
Als Ergebnis der Projektentwicklung ist ein drehfertiges Konzept vorzulegen (im Fall von 
Mischformen sind alle Dialogszenen auszuarbeiten). Weitere Konzeptförderungen für 
dasselbe Projekt sind ausgeschlossen. 
 

9.2.4. Einreichunterlagen Herstellungsförderung 
Spielfilm (siehe Punkt 2.2.) professionelles Drehbuch (90 Min. sind 90 bis 100 Seiten oder 
mehr),  
Dokumentarfilm/Experimentalfilm (siehe Punkt 2.2.) ausführliches inhaltliches Konzept (25 
Seiten bei Langfilm - kürzere Projekte adäquat weniger), eingehend dokumentierte 
Recherche. 
 

9.2.5. Einreichunterlagen Festival/Verwertung 
Ist die Filmsichtung (ab dem Stadium Feinschnitt oder bei Fertigstellung) durch den Beirat 
erfolgt, sind die angeführten Unterlagen jederzeit einzureichen. Ansonsten: 
 
EIN vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular sowie SECHSFACH:  
Festivaleinladungen (siehe Festivalliste Reisekosten Punkt 11), 
detaillierte Kalkulation Festival/Verwertung/Kinostart, 
DVDs des Films (sofern noch nicht geschickt), 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15055/form_foerderungsersuchen.pdf
http://www.bmukk.gv.at/kunst/service/formulare.xml
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Liegt eine Einladung für ein Festival aus der Festivalliste im Anhang (z. B. Cannes) vor, 
kann, je nach Projekt, aber nur im Falle eines Langfilmes, der Höchstsatz zugesagt 
werden. Ansonsten wird bei Vorliegen einer Einladung für ein bedeutendes Festival eine 
maximale Summe (Langfilm) von EUR 8.500,00 zugesagt. In der Folge kann pro Einladung 
zu weiteren Festivals mit gesonderten Anträgen/Kalkulationen der jeweils benötigte Betrag 
bis zum maximalen Höchstsatz von (gesamt) EUR 15.000,00 ausgeschöpft werden. Hat 
der Film einen Verleih gefunden wird projektspezifisch zuerkannt. 
 
Der Förderungsgeber fördert die Teilnahme an bedeutenden internationalen Filmfestivals 
und Wettbewerben nur unter der Voraussetzung, dass der betreffende Film schon in der 
Herstellung vom Förderungsgeber gefördert wurde. Vom Förderungsgeber in der 
Herstellung nicht geförderte Filme werden nur dann berücksichtigt, wenn es sich um 
Arbeiten von besonderer künstlerischer Qualität handelt. 
 
Anträge für Festivalverwertung können nur im Sinne Punkt 2. behandelt werden und wenn 
Einladungen zu internationalen Festivals (siehe Festivalliste Reisekosten Punkt 11) 
vorliegen.  
 
In der Zusage sind Reisekosten zu Festivals inkludiert, weitere Reisekostenzuschüsse sind 
ausgeschlossen. 
 
Websites werden im Rahmen der Festivalverwertung von der Filmabteilung nicht 
mitfinanziert. Finden sich entsprechend kalkulierte Posten, werden diese von der 
Antragssumme anteilsmäßig abgezogen. 
 
Nach Abschluss der Festivalverwertung ist der Filmabteilung eine Liste der Festivals, zu 
denen der Film eingeladen wurde, eine Liste der erhaltenen Preise sowie 
Zuschauerzahlen/Zuschauerinnenzahlen zu übermitteln. 
 
Ist die Filmsichtung (ab dem Stadium Feinschnitt oder bei Fertigstellung) durch den Beirat 
schon erfolgt, sind die angeführten Unterlagen jederzeit und nur in einfacher Ausfertigung 
einzureichen. 
 

Ansonsten: 
 

9.2.6. Einreichunterlagen Kinostart 
EIN Antragsformular des Verleihers/der Verleiherin (bei kleineren Projekten der 
Hersteller/Herstellerinnen) sowie (bei Beiratseinreichungen SECHSFACH - ansonsten 
einfach): 
 
schriftliche Garantie des Verleihers/der Verleiherin dass es zu einem regulären (an sieben 
aufeinander folgenden Tagen fixer Programmplatz am Abend) Kinoeinsatz kommt, 
detaillierte Angaben, wo der Kinostart erfolgt, 
detaillierte Kalkulation Festival/Verwertung/Kinostart 
DVDs des fertigen Films (sofern noch nicht in der Filmabteilung aufliegend), 
 
Anträge können nur behandelt werden, wenn der Film schon in der Herstellung durch den 
Förderungsgeber gefördert wurde. Vom Förderungsgeber in der Herstellung nicht 
geförderte Filme werden nur berücksichtigt, wenn es sich um Arbeiten von besonderer 
künstlerischer Qualität handelt. 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15055/form_foerderungsersuchen.pdf
http://www.bmukk.gv.at/kunst/service/formulare.xml
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Nach Abschluss der Kinoauswertung ist der Förderungswerber/die Förderungswerberin 
verpflichtet, dem Förderungsgeber die Zahl der Kinos, in denen der Film gezeigt wurde, 
Zuschauerzahlen/Zuschauerinnenzahlen, Programme und Pressemappe zu übermitteln. 
 

9.2.7. Einreichunterlagen FAZ (Förderung nach unten genannten Bedingungen für die ersten 
drei Festivals). 
 

EIN Antragsformular des/der ProduzentIn (bei kleineren Projekten der 
Hersteller/Herstellerinnen) sowie (bei Beiratseinreichungen SECHSFACH - ansonsten 
einfach): 
 
Kopie der Einladung zu einem internationalen Festival (siehe Festivalliste FAZ Punkt 10) 
aus der hervorgeht, dass der Film im Wettbewerb oder im Hauptprogramm eines Festivals 
laufen wird, das nachweislich keine Video/Digitalprojektionen durchführt, bzw. dessen 
Video/Digitalvorführung einer Schmälerung der Wettbewerbschancen des Films im 
betreffenden Festival darstellen würde, 
Kostenvoranschläge von mindestens zwei Anbieter/Anbieterinnen über die SELBEN 
Leistungen,  
detaillierte Kalkulation Festival/Verwertung/Kinostart, 
DVDs des fertigen Films (sofern noch nicht in der Filmabteilung aufliegend) 
 
ODER: EIN vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular des 
Verleihers/der Verleiherin bei kleineren Projekten des Regisseurs/der Regisseurin) 
sowie (bei Beiratseinreichungen SECHSFACH - ansonsten einfach): 
 
Nachweis, dass in den entsprechenden Kinos keine Videoprojektionen möglich sind, 
schriftliche Garantie des Verleihers/der Verleiherin dass es zu einem regulären (an sieben 
aufeinander folgenden Tagen fixer Programmplatz am Abend) Kinoeinsatz gleichzeitig in 
Wien PLUS zwei Landeshauptstädten kommt, 
detaillierte Angaben, wo der Kinostart erfolgt und in welchen weiteren Kinos der Film wann 
einen fixen Programmplatz hat, 
detaillierte Kalkulation Festival/Verwertung/Kinostart, 
Kostenvoranschläge von mindestens zwei Anbieter/Anbieterinnen über die SELBEN  
Leistungen, DVDs des fertigen Films (sofern noch nicht beim Förderungsgeber 
aufliegend), Biographie der Regisseurin/des Regisseurs.  
 
Ansuchen können nur behandelt werden, wenn der Film schon in der Herstellung durch 
den Förderungsgeber gefördert wurde. Vom Förderungsgeber in der Herstellung nicht 
geförderte Filme werden nur berücksichtigt, wenn es sich um Arbeiten von besonderer 
künstlerischer Qualität handelt UND die hier angeführten Bedingungen erfüllt sind.  
 
Wurde der Film vom Förderungsgeber gefördert und sind Verleih- und Festivaleinsatz 
nachgewiesen, kann der Filmbeirat trotzdem von einer positiven Empfehlung absehen, 
wenn eine besondere künstlerische Qualität nicht gegeben ist. 
 
Findet der Film auch im Ausland einen Verleih und kommt er auch dort zum Kinoeinsatz, 
übernimmt der Förderungsgeber bis zu 30% des jeweilig gültigen Höchstsatzes der aliquot 
anerkennbaren Kosten. 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15055/form_foerderungsersuchen.pdf
http://www.bmukk.gv.at/kunst/service/formulare.xml
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15055/form_foerderungsersuchen.pdf
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Mit allein österreichischem Verleiher/österreichischer Verleiherin bzw. Kinoeinsatz 
übernimmt der Förderungsgeber, sofern Alleinförderer, bis zu 70% des jeweils gültigen 
Höchstsatzes der aliquot anerkennbaren Kosten. 
 

9.2.8. Einreichunterlagen Reisekostenzuschuss 
 Kopie der Festivaleinladung,  
 Nachweis, dass das Festival Anreise/Übernachtungskosten nicht übernimmt, 
 DVDs des Filmes (sofern noch nicht in der Filmabteilung aufliegend), 
 
Bei Festivalteilnahme können nur die Kosten für eine Person berücksichtigt werden. 
Pro Film können maximal drei Festivalteilnahmen gefördert werden. 
 
Anträge können nur behandelt werden, wenn der Film schon in der Herstellung durch den 
Förderungsgeber gefördert wurde und nur für Festivals gewährt werden, die sich auch auf 
der Festivalliste Reisekosten befinden. 

 
 
 


